
ren Namen trägt als etwaige später geborene eheliche 
Kinder. Sobald sie sich jedoch darüber klar sind, welche 
gesetzlichen Verpflichtungen sich aus einer Annahme 
an Kindes Statt ergeben, nehmen sie von einer Adoption 
Abstand und entscheiden sich für die Namensgebung. 
Der Entwurf des Familiengesetzbuchs geht — entgegen 
der bisherigen Regelung — davon aus, daß ein An
nahmevertrag nicht mehr aufgehoben werden darf. Dies 
bedeutet für unseren Fall, in dem der Ehemann — meist 
aus Liebe zu seiner Frau — deren nichteheliches Kind 
an Kindes Statt angenommen hat, daß er auch bei 
Scheidung der Ehe weiterhin aus dem Adoptionsvertrag 
heraus dem Kind gegenüber verpflichtet bleibt.

Auch der Wegfall der Unterhaltspflicht der leiblichen 
Verwandten (§ 89) wird in vielen Fällen dazu führen, 
daß die Annahme an Kindes Statt unterbleibt, damit 
aber auch die Herbeiführung der Namensüberein
stimmung.

Dieses Ergebnis steht dem Ziel der Festigung' der 
Familie entgegen. Ich schlage daher vor, in den Ent
wurf des Familiengesetzbuchs eine dem § 1706 Abs. 2 
Satz 2 entsprechende Bestimmung über die Namens
gebung aufzunehmen.

HERBERT DROBIG,
Richter am Kreisgericht Wittenberg

A u s  d e r  P r a x i s  —  f ü r  d i e  P r a x i s

Die Kassation 
eines erschlichenen Scheidungsurteils

In NJ 1954 S. 307 ist ein Urteil des Obersten Gerichts 
vom 28. Januar 1954 — 2 Zz 77/53 — veröffentlicht, 
durch das m. W. erstmalig ein rechtskräftiges 
Scheidungsurteil kassiert worden ist. Der Entscheidung 
lag folgender Sachverhalt zugrunde: Der Kläger hatte 
am 5. Mai 1952 Ehescheidungsklage erhoben und gleich
zeitig öffentliche Zustellung der Klageschrift beantragt. 
Die öffentliche Zustellung wurde bewilligt und die Ehe 
der Parteien geschieden; das Urteil wurde am 18. No
vember 1952 rechtskräftig. Später stellte sich heraus, 
daß dem Kläger die Anschrift der Verklagten bei 
Klageerhebung in Wirklichkeit bekannt war und er 
sich somit die Bewilligung der öffentlichen Zustellung 
erschlichen hatte.

Das Kassationsurteil wirft nun eine Anzahl bedeut
samer Rechtsprobleme auf. Mit dieser Entscheidung 
ist der die Ehe der früheren Prozeßparteien auflösende 
Akt, nämlich das Scheidungsurteil, so in Wegfall ge
bracht worden, als habe er niemals existiert, m. a. W.: 
die Eheleute sind nicht nur „wieder“ verheiratet, 
sondern waren es, wie sich jetzt herausstellt, die ganze 
Zeit seit ihrer Eheschließung, d. h. sie waren niemals 
rechtswirksam geschieden. Daraus folgt, daß eine etwa 
von einem oder beiden Gatten dieser Ehe in der Zeit 
seit dem 18. November 1952 geschlossene anderweite 
Ehe als nichtige Doppelehe •(§ 20 EheG) zu beurteilen 
ist — und die Staatsanwaltschaft würde in diesem 
Falle aus dem Kassationsurteil die weitere Konsequenz 
der Erhebung der Ehenichtigkeitsklage zu ziehen 
haben, während eine strafrechtliche Verfolgung nach 
§ 171 StGB (Bigamie) infolge Fehlens der subjektiven 
Voraussetzungen nicht in Frage käme. Die juristische 
Behandlung dieser etwaigen zweiten Ehe — von der 
menschlichen Tragik eines derartigen Sachverhalts soll 
hier nicht gesprochen werden — ist also immerhin vor
gezeichnet; gänzlich unentwirrbar aber wird auch 
rechtlich die Lage, falls aus einer unterstellten zweiten 
Ehe der Frau etwa Kinder hervorgegangen sind. Die 
ex-tunc-Wirkung der das Scheidungsurteil kassieren
den Entscheidung muß hier dazu führen, solche Kinder 
entsprechend der gesetzlichen Vermutung des § 1591 
BGB als eheliche Kinder der ersten, durch das Schei
dungsurteil de jure nicht beeinträchtigten Ehe aufzu
fassen; gleichzeitig folgt aber aus der Bestimmung des 
§ 25 EheG, daß diese Kinder auch als eheliche Kinder 
aus der nichtigen zweiten Ehe zu gelten haben! Die 
Kassation eines rechtskräftigen Scheidungsurteils — 
wie übrigens schon früher die Vernichtung eines 
solchen Urteils im Wiederaufnahmeverfahren — kann 
also mit Leichtigkeit zu der absurden Rechtslage füh
ren, daß ein Kind gleichzeitig als eheliches Kind zweier 
verschiedener Männer gilt, ein Rechtszustand, der nur 
durch die erfolgreiche Durchführung der Ehelichkeits
anfechtungsklage seitens eines der Ehegatten der ersten 
Ehe bzw. des Staatsanwalts bereinigt werden kann.

Bei der Besprechung einer anderen Entscheidung des 
OG, die lediglich den Schuldausspruch eines Scheidungs
urteils kassiert hatte1), habe ich auf diese möglichen 
unerwünschten Folgen der Kassierung eines gesamten
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Scheidungsurteils bereits hingewiesen und daran die 
Vermutung geknüpft, „daß sich der Generalstaatsan
walt zu dem Antrag auf volle Kassation eines Urteils, 
durch das eine Ehe aufgelöst worden ist, praktisch 
kaum jemals entschließen“ werde. Wenn das im vor
liegenden Falle gleichwohl geschehen ist, so müssen — 
abgesehen von der zweifellos vorgenommenen Nach
prüfung, ob im konkreten Falle tatsächlich eine neue 
Eheschließung stattgefunden hat — hierfür besonders 
schwerwiegende Gründe maßgebend gewesen sein. Und 
in der Tat handelt es sich um einen eklatanten Fall von 
Gesetzesverletzung, die allerdings nicht so sehr dem 
Amtsgericht, wie einer der seinerzeitigen Prozeß
parteien zur Last fällt: einen Musterfall arglistiger 
Urteilserschleichung, wie sie letzthin in dieser Zeit
schrift verschiedentlich besprochen wurde2).

Diese Eigenart der in Frage stehenden Gesetzesver
letzung aber wirft ein weiteres Problem auf: die Frage, 
ob nicht zur Beseitigung des fehlerhaften Urteils die 
Restitutionsklage der gegebene Rechtsbehelf gewesen 
wäre, allgemeiner: die Frage nach dem Verhältnis 
zwischen Kassation und Wiederaufnahmeverfahren. 
Diese beiden Möglichkeiten der Beseitigung eines un
richtigen rechtskräftigen Urteils stehen nicht neben
einander zur beliebigen Auswahl zur Verfügung; ihre 
voneinander abweichenden Voraussetzungen hat 
S c h u m a n n  dahin gekennzeichnet3), daß, „während 
die Wiederaufnahme davon ausgeht, daß die ange
griffene Entscheidung im Zeitpunkt ihres Erlasses nicht 
anders ergehen konnte, weil ihre Unrichtigkeit erst 
später in Erscheinung getreten ist, es Aufgabe der 
Kassation ist, rechtskräftige Entscheidungen zu be
seitigen, die schon bei ihrem Erlaß erkennbar falsch 
waren“. Diese von Schumann für den Strafprozeß ge
gebene, im Prinzip aber auch auf den Zivilprozeß zu
treffende Unterscheidung läßt erkennen, daß für die 
Fälle einer arglistigen Urteilserschleichung grundsätz
lich nicht die Kassation, sondern das Wiederaufnahme
verfahren in Frage kommt, denn gerade diese Fälle 
zeichnen sich dadurch aus, daß die durch doloses 
Handeln einer Partei erwirkten Urteile bei ihrem Er
laß nicht „erkennbar falsch“ sind.

Daß demgegenüber das OG doch zu einer Kassation 
gelangt ist und sich zu diesem Zweck um den Nach
weis bemüht hat, daß neben dem dolosen Handeln des 
Klägers auch eine Gesetzesverletzung seitens des Amts
gerichts zu dem Erlaß des Urteils mitgewirkt hat, ist 
offensichtlich darauf zurückzuführen, daß nach seiner 
Auffassung die übrigen Voraussetzungen der _ Resti
tutionsklage nicht gegeben waren.-In der Tat ergibt sich 
hier eine weitere Problematik, hervorgerufen durch 
den Umstand, daß gerade in diesem Zusammenhang 
sowohl die Zivilprozeßordnung wie auch das Straf
gesetzbuch Lücken aufweisen, deren Schließung durch 
eine künftige Gesetzgebung dringend erforderlich ist.

Das Wiederaufnahmeverfahren der Zivüprozeßord- 
nung ist weitgehend von der Tatsache bestimmt, daß 
der Zivilprozeß des kapitalistischen Staates vom Ver
handlungsprinzip und nicht vom Prinzip der Ermitt
lung der objektiven Wahrheit beherrscht ist. Infolge
dessen ist hier die Aufstellung unwahrer Behauptun-

3) vgl. NJ 1953 S. 313, 447 fl.
3) NJ 1952 S. 483.
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